
Prof. Dr. Felix Bommer Vorlesung Strafrecht I 
Universität Luzern 

 
Actio libera in causa – 3-facher Vorsatz: 

 
 

1. Ausschluss der Schuldfähigkeit durch Sich-Betrinken 

2. Dies mit dem „Vorsatz“ späterer Tatbegehung 

3. Spätere Tatbegehung selber 


